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Die Inschrift, der Rest eines Bundesvertrages zweier he
tischer Städte, ist bisher nur abschriftlich überliefert. Boeekh
nennt folgende ihm vorliegende Quellen: Gruter p. DV, die
sclledae F. Ursini sowie den Abdrnckderselben im Anhang von
Anton. Angustinus de legibus etsenatlls oonsultis Paris 1584- fo1.,
den codex Vaticanus 1754-, den er aus dem Abdruck bei Cur
nelius Creta Sacra I 243 kennt, endlich den codex Monac. Victo
rianus 27, für ihn von Spengel IlOllationirt. Naeh dem Gntter
~chen Text hatten sie schon Chishull Antiqu. Asiat. 133 u. a.
pub1icirt. Der Boeckl]'sche Text ist abgedruckt bei Cauer 1 47
= Cauer 2 116.

Zu dem Boeckh'schen Apparat ist Folgendes nachzutragen:
Vatic. 1754 muss bei Cornelius ein Druckfehler fiir 17119 sein,
da der Vaticanus 1754 keine Inschriften enthält, wohl aber der

I

Vatic. 1759, wo sich unsere Inschrift an eine Gruppe gortyni-
scher Inschriften anschlicsst, die von Corne1iuR aaD. herausgegeben
worden sind (s. Ziebarth Rhein. 1Ylus. 54, 1899 p. 489/90). - Der
Monacensis Victorianus 27, heute codex latinus Monac. 743, ent
hält auf BI. 102 die Inschrift nebst lateiniscller und italienischer
Uebersetzung 1. - Es llOmmt hinzu, von Ziebarth neu aufgefun
den, der Ambrosianus D 436 info foI. 65 2• - Endlich stimmen
die Boeckhschen Angaben über die schedae Ursini mit dem Ab
druck bei Ant. Aug. nicht genau iiberein i dieser ist jedoch für
die Textherstellung wichtig, e. u. S. 595.

Der umfangreiche Apparat lässt sich nun wesentlich ver
einfachen. Vat. und Mon. sind fast identisch; beide geben die
Inschrift als vollständig und beginnen sie erst v. 4 mit der gleiohen
Verderbniss rTtIAav a81va ("A8Iva~ M.) TPEi~ Kapa"j"uTVaI usw.
Anderseits stimmen die paar von Ziebarth gegebenen Lesungen

1 Nach Dr. A. von Mess, der ihn für mich eingesehen hat.
2 Ziebal'th aaO. p. 490.
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des Ambras. mit UrR. bei Ant. und dieser in allem Wesentlichen
mit Gruter ilberein. Unsere Ueberlieferung beruht also auf 2
von einander unabhängigen Abschriften, die eine vertreten durch
Vat. und Mon., die andere, gCllauere, durch Ambros., Urs. und
Gruter.

Der Stein selbst kam nach Venedig und ist bis heute nicht
wieder aufgefunden.

Die Inschrift enthält den Schluss eines Vertrages der kre
tischen Stadt Hiera])ytna mit einer andern, deren Name verloren
ist, ebenso wie der der dritten Stadt, in der die beiden gemein
sam ein Exemplar des Vertrage!! aufstellen sollen. Erhalten ist
nur die Bestimmung ilber die Aufstellung der Stelen und über
eventuelle Zusätze zu dem Vertrage, sowie der Eid. Da aber
der Vertrag selbst im Eid (v. 20) als h10rrOAIT€lCX bezeichnet
wird, BO ist sein In1Ja1t nicht zweifelhaft. Es fragt sich, welches
die Stadt war, mit der Hierapytna diese t<10rrOAlT€lCX abschloss.
Es sind verschiedene Versuche gemacht worden, dieselbe aufzu
finilen. Die älteren hat Boeckh sämm,tlich widerlegt; auf sie
brauche ich nicht einzugehen. Hoeck Creta In 476 denkt an
Gortynj demgegenüber betont Boeckh mit Recht, dass es sich,
wie aus dem Wort KCXTOlKOVT€<; (v. 6) hervorgeht, um eine Stailt
handelt, die von Hierapytna erobert worden ist und von ihr be
siedelt wird. Aus v. 7 geht ferner her,,:,or, dass diese Stadt
einen Asldepiostempel besessen hat. Wir kennen zwei solche in
kretischen Städten: in Arkadia und in Lebena, dem Hafen von
Gortyn. Da aber von lreiner dieser Städte irgendwie bekannt
und wahrscheinlich ist, dass sie einmal von Hierapytna erobert
und neu angesiedelt worden sei, so zieht Boeckh es vor, die
Sache unentschieden zu lassen.

Darauf hat Nabel' im 1. Band der Mnemosyne 1852 p. 111
aufs Neue versucht, den verlorenen Kamen der Stadt zu ergänzen,
und kommt dabei nochmals auf Gortyn, trot.z der Boeckhschen
Widerlegung. Da er diese zwar anführt, sie aber thatsäohlich
ignorirt, und da seine Ergänzung im Cauerscheu Texte abgedruckt
worden ist, muss auf sie eingegangen werden.

Nabel' geht aus von einem anderen kretischen Vertrag, dem
zwischen Hierapytna nnd Lyttos, dessen Original von Cobet 1844
zu Venedig in der Bi bliothek von S. Marco aufgefunden und ab
geschrieben worden ist; nach Cobets Abschrift publizirte sie
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Nabel' Mnemos. I 105 ff. (s. Caner 1 44b Cauer 2 117). Hie
rapytna und Lyttus schliessen einen Verb'ag, im Wesentlichen
Scbutz- und Trutzbündniss. In der Bestimmung über das Auf
stellen der Exemplare des Vertrages heisst es am Schluss (v.
I :2/13): O'TaO'avTUlv bE Kal KOlvav O'Ta}.av EV r OpTUVl Ev TWl
t€PWt TQ , I. So deI' Stein, nach Cobet, der die LUoke
auf 7-8 Buchstaben schätzt. Nabel' ergänzt TW !,AO'K}.arnwJ*
und betrachtet das 1 als einen Fehler des Steinmetzen. Seine
einzige Begl'Undung ist: <Prof. Cobet deelt mede, dat er 7 of 8
letters verloren zijn gegangen, en dat er dus niets ingevuld
kan worden als' AO'KA.arnw'. Nabel' folgert nun weiter: da im
Vertrag Hierapytnas mit seinen Kleruchen die zweite Stadt einen
Asklepiostempel besitzt, da ein solcher für den Hafen Gortyns,
Lebena, bezeugt ist, da der Vertrag zwischen Hierapytna und
Lyttos im Asklepiostempel zu Gortyn aufgestellt werden muss,
sowie ein Exemplar dieses Vertrages im Athenatempel zu Lyttos,
so ist es wahrscheinlich, dass in der KlerucI1eninschrift umge·
kehrt die zweite Stadt Gortyn und die dritte, neutrale, Lyttos
ist und also zu ergänzen ist: [ev r6pTUV1] ev TWt lEPUJI TW
, AO'KÄ,arnw, Tav bE Tphav KOlva[v "uTToi] EV TUn i€PWl Ta<;
)A9avalix<; (aaO. p. 1l1/12), sicherlich eine reoht äusserliche
und gewaltsame Schlussfolgel·tlllg, die sieh im Wesel'ltlichen
darauf stützt, dass in der einen Inschrift die Stndt Gortyn, in
der andern der Asldepiostempel ergänzt wird, um die nöthige
Uebereinstimmung hervol'Zubringen! Die ganze Ergänzung war
eigentlich schon durch Boeckh widerlegt., da in diesem Fall eben
Gortyn oder wenigstens der Hafen von Gortyn durch die Hiera
pytnier erobert worden llein müsste, was an sich ganz unwahr~

scheinlich ist und wovon wir gar nichts wissen. Aber auch die
iiusserliche Uebereinstimmung, die Nabel' durch seille El'gänzung
im Vertrag zwischen Hierapytna und Lyttos EV TWl iEpUJl TW
['AO'KAamw]* herstellt, ist hinfällig, denn diese Ergänzung ist
nicht zu halten. Nabel' selbst erwähnt (p. 88), dass der be"
kannte Asklepiostempel gar nioht zu Gortyn selbst, sondern bei
Lebena lag, etwa 15 km von Gortyn entfel'nt. VgI. Paus. II
36, 7, sowie die dort gefundenen Inschriften (v. Baunack
Philol. 49 p. 587 ff., Halbberr Museo italiano III p. 730 sq.).
Die Notiz bei Preller-Robert 12 5228 <auoh Gortyn besast-! einen
angesehenen Asklepiostempel' stützt sich nur auf die Naber'
schen Ergänzungen. Auch ein Bündniss zwischen Gortyn und
Knosos (s. Mon. A.nt. I47b), in dem es (v. 7) heisst K[Ji]nl
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TlIV 1t1JAaV TUV hcl [Tl) Iv] 'AO'K<1A1t10V uyovO'av, beweist, dass
der Asldepiostempel nicht innerhalb der Stadt lag. Es ist also
llicherlicll kein zwingender GrÜnd vorhanden, das I, das der Stein
bietet, als Fehler deli Steinmetzen anzunehmen, um 'AO'KAU1t1W
herzustellen, und somit ist diese Ergänzung hinfällig. Das el;'
haltene 1 weililt vielmehr unbedingt darauf hin, daas eine Dativ
oder Lokativform verloren gegangen ist. Wir wissen nun, dass
Gortyn einen altberiIhmten Tempel delil Apollo Pythios besallll,
nach dem sogar ein Stadttbeil Gortyns TO TIu(hov hiess 1. Durch
Balbherr sind 1885-87 die Fundamente dieses Tempels ausge
graben worden; derselbe wird als TIU8lOV identificirt durch den
oben erwähnten dort gefundenen Vertrag zwischen Gortyn und
Knosos, in dem es (b. v. 18/20) heisllt crTaO'm TllV O/-lOAOTlav
TlXu[Tav I T]paljJlXVTav<; ~(JTllA[av] Al81VlXV ropTuviov[<; Ille]v ~/-l

TIUTlOl. Da hiernach im Pythion zu Gortyn Staatsverträge der
Gortynier aufgestellt gewesen sind, so soheint es mir höohst
wahrscheinlich, dass im Vertrag zwischen Hierapytna und Lyttos
zu ergänzen ist lv r6pTUV1 lv TWI lEPWI TW[1 ~/-l TIuTiw]1. Jeden'
falls aber ist Habers Ergänzung TW ['A(JKAumw]* hinfällig. Da
mit verliert aber seine weitere Ergänzung in der Kleruohen·
insohrift: (~v rOpWV1] jedeu und diese Stadt bleibt aufzu'
suoben.

Die Insohrift selbst bietet nun zwei Anhaltspunkte hierfür:
einmal duroh das mehrerwähnte KaTo1KoVTE<;, sodann duroh die
Fassung des Eides. Es sind eine Anzahl derartiger Eidsohwiire
aus Verträgen kretisoher Städte erhalten: aus dem Vertrag zwi
schen Lato und Olu8 Corp. iuser. GI·Me. II 2554 Cauer 1

43), neu aufgefunden und edirt VOll Comparetti Mus. itaI. I
p. 144 ff., aU8 dem Vel-trag zwischen Hierapytnll, Gortyn und
Priansos (der sog. Bergmann'sohen Insohrift, hrsggb. von Berg
mann, Festschrift zum BerIintlr Universitätsjubiläum. 1861, s.
Cauer 142), zwischen Olus und Lyttos (CIA.1I 1,549 ab, Voretzsoh
Hermes IV p. 276 s. Cauer 1 40-41), endlich in dem oben er·
wähnten Vertrag zwischen Hierapytna und Lytt08, Cauer 2 1t7. Die
von anderen Gelegenheiten herrührenden erhaltenen kretisohen Eide
weiohen in ihrer Formulirung von diesen ab; es Rind: der Eid,
den der KO(JJ.l0<,; von Praisoll den Sta1iten zu Bcllwören hat, ll.

Mon. Ant. VI 302 v. 15, abgedr. bei Dittenbel'ger IP 427, der
BÜl'gereid von Dreros, Cauer 2 121, zuletzt neu edirt von Halb·

1 S. Steph. Byz. s. v. TTU9wv' TO 'lfaAal /lEalllTllToV Tll<; €v KprlTlJ
rOpTUVO<;, ••• lv $ >ArroAAwvo<; tEpOV EO"TIV.
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herr Mus. itaL III p. 657, Dittenb. 463, endlich der Biirgereid von
Itanos Halbh. p. 563, Ditt. 462. Vergleicht man jedoch die Ver
traglleide, die jedenfalls für ihr betreffendes Land den bei solchen Ge
legenheiten üblichen €lTIXWPIO<; OPKO<; 0 ~H€Tl(rTO~ (TIme. V 18)
darstellel1, mit einander, so ergibt sich für sie in der AuswaIll und
Reillenfolge der angerufenen Gottheiten ein ganz übereinstimmen
der und feststehender Bau. Sie beginnen sämmtlich mit Heslia,
dann folgt Zeus, mit verschiedenen Beinamen, je nach der he
treffenden Stadt, sodann Hera, Apollo Pythius, Leto und Artemis,
denen sich mehrmals Ares und Aphrodite anschliessen, Den
Schluss bildet eine Formel wie Kai Kwpf)Ta~ Kai vu"upa<; Kai
eU)<;; rrUVTCX<;; Kai rruO'lX<;;. Zu diesem ullen gemeinsamen GI'und
stock werden die von jeder der betheiligten Städte besonders
verehrten Götter und GötteI'beillameu IJinzugefügt: so für Olus
EAeUeum, für Lato Zeu<;; KpI1TaTevf)<;;, fUr Lyttos Zeu<; Movvi
T10<;;, für Hierapytna der Zeu<;; 'OPUTPIO<;; und die'Agewala 'QAe·
pia Betrachtet man hiernach den Eid unseres Vertrages, so
scheiden Zeu<;; .6.IKTa'iOl\; und 'Aeo.vaia I:ahjJwVlo. aus als epi
ohorische Gottheiten jener zweiten Stadt. Die Fragestellung wird
also :-IU lauten haben: 1. welche Städte Kretas verehrten den
Zens Diktaios nnd die Athene Salmonia, und 2. welche .<!er hier
für in Betracht kommenden Städte ist einmal von Hiel:apytna
erobert und kolonisirt wordell? Beide Namen weisen nun auf
den äussersten Osten der Insel hin, wie nach der Lage Hiera
pytnas ja zu erwarten ist. To I:aAIlt.lrVIOV war der Name der
Ostspitze Kretas (s. zB. Strabo II 106), die nooh heute den Na
men Kap Salomon führt (s. Kiepert Karte von Kreta. Berlin
Reimer 1897). Die Gründung eines dort befindliohen Tempels
der 'Ael1vaiTj MlVwt<;; durch die Argonauten erzählt Apoll. Rhod.
Argon. .6. 1687 ff.; der Name der dort vereIn·ten Göttin als
,A9o.vaio. I:aAllwvia ist bisher nur durch unsere Insohrift belegt,
Dagegen ist der auf der Dikte, dem östliohsten Gebirge Kretas,
verehrte Zeu<;; .6.IKTato<;; 1 duroh zwei andere kretisohe IllsoIwiften
bekannt, durch die wir auoh GenBueres ttber die sein~s

Tempels und die Orte, wo er verehrt wurde, erfahren. 1m
äussersten Osten Kretas lagen die beiden Städte Hanos und
Praisos (s. Halbherr Mus. ital. III 561 u. 600); von erstereI' be
sitzen wir den oben el'wähnten Eid der Bürgerschaft (DHtenb.
Ir~ p, 64 NI'. 462), die sich zur Treue gegen ihr Vaterland ver-

1 8. Stt'abo X 478.
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pfticlltet. DerllPlbe heginnt mit den WOI'ten TabE d'J/.toO"av Tol
'ITllvlol 1T6.[V ITE]<;; ßia AIKmiov Kai "Hpav Kai 81 €ONe; TOU<;; ~v

AiKTm. Mehr erfahren wir aus einfr umfangreichen Inschrift,
die einen Grenzstreit zwischen Itanos und Hierapytna bellandelt 1,

Hiernaoh lag das Heiligtum des Zeus Diktaios zwisohen dem
Gebiet von Itanos und Praisos und wurde von beiden Städten
in gleicher Weh'e benutzt (s. v, 38 und 69/70).

Nach der Fassung des Eides wäre also an eine Stadt im
änSBersten Osten, in erster Linie an Hanos und Praisos, zu
denken.

Auf die zweite Frage, welche von den in Betracht kommen
den Städten einmal von Hierll.pytna erobert worden ist, gibt
dieselbe Inschrift erwünschte Auskunft, Es handelt sich in ihr
um die Schlichtnng von Grenzstreitigkeiten zwischen Itanos und
Hierapytna durch eine von den Römern eingesetzte Commission,
und zwar aus Magnesia, wie das dort gefundene Exemplar be
weist, nicht aus Paros, wie Boeekh annahm. Hanos lag mit seiner
Nachbantadt Pmisos im Grenzstreit wegen gewieser Gebiete in der
Nachbarschaft des Heiligtbums des Zeus Diktaios, darunter der
Insel Leuke. Es wandte sich um Hülfe an König Ptolemaeus
Philometo1', der ihm seine Bitte auch gewährte und es in seinen
Ansprüchen stützte (v. 38-42). Nach seinem Tode und nach
dem Abzug seiner Gesandten blieben die Itanier eine Zeitlang
im Besitz des strittigen Landes; bald aber brach in Kreta ein
grösllerer innerer Krieg aus, die Stadt Praisos wurde el'obert,
und nun machten die HierapJtnier den Itaniern das betreffende Land
streitig (v. 45-47. lVI1TaVTOe; be KttTll T~V Kp~Tl1V 1TOAE/lOU
Kat /l€lZ:ovo[e;[, aV€tprll"lEVn<;; oe rjbl1 Kai T~<;; Tlpall1iwv 1TOA€W<;;
T~e; K€I/lEVl1<;; ava /lEI10V 'haviwv TE Kat 'I€parr[UITViwv, [oü
T]W<;; '!€pCmUTVlOl Tll<;; TE v~O"ou Kat T~<;; xwpae; a/l<j>II1ßnT€lV
,haviot<;; €1TEß6.AllVTO J. Es ist ohne Weiteres klar, dass Hiera.
pytna, das die Ansprüche von Praisos zu den seinigen maoht,
die Stadt ist, die Praiaos erobert bat. Nooh deutlicher zeigt
sich dies im Folgenden: es werden zur Beweisaufnahme die alten

1 Zuerst publ. von Pashley Travels in Orate I 290 (1837), nach
ihm von Boeckh C. 1. Graee. II add. 25G1b j genauer behandelt von
P. Viereck Genethliaoon Gottingense 1887 p. zuletzt von Halb
herr genau llach dem Original verglichen und neu herausgegeben.
Mus. Ita.l. III p. 570 No. 3; ein Duplicat der Inschrift, am Ende um
fangreicher, von I{ern zu Magnesia aufgefunden, s. InschI'. aus Magn
p. ~4 n. 105; danach abgedruckt Dittellb. IVI 929 P 773.
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Grenzbestimrnungen heral,lgezogen, und zwar zunächst zwischen
ltanos und einem sonst unbekannten Stltmm der Drll.gmier, deren
Gebiet später von Praisos besetzt darauf zwisohen Hanos
und endlich (v. 65): ö b' au Tol<.; 'IEpanUTViol<; Kat
TlP(W1{0l<; T€VllElElc; nEpt:o]pUJIlO<'; TETPallllEVOc; OÜTWe;. Dies
letzte kann unmöglich mit Viereck aufgefasst werden als Grenze
zw ischen Hierapytna und Praisos, sodass man, wie er es tl1ut,
zu der C:rklärun.g müsste, es sei das betreffende angren
zende Gebiet der Itanier vOI'übergebend von Hierapytna besetzt
gewesen: es muss vielmehr aufgefasst werden als Umkreis des
(vereinigten) Gebietes von Hierapytna und Prahms nach der
itaniscllen Seite hin. Denn es handelt sich um Feststellung der
itanischeu Grtmzeu, und die angefiihrten Grenzen sind jedesmal
dieselben, sodass offenbar das gleiche den Itaniern benaohbarte
Gebiet zuerst von den Dragmiern, darauf von Praisos, endlich
von Hierapytna besetzt worden ist. Dies. sagt auch ganz aus
drüoklich der in der Inschrift folgende Satz (v. 67): TWV b€
np[ol€lplWEVWV öpiwv crcx<pw<.; bt€lPTOVTWV T~V [TJ€ 'lTavlwv xw
pav Kai T~V npOTEpov IlEv OU(}(XV 6pa[w]iwv Kai Til[vI Tlpal
crlwv, KaT€XOIlEVTjV b€ vuvurro 'IEparruTviwv. Es kann dem
naoh nicht zweifelhaft sein, dass während des der
diesen Streitigkeiten vorausging, Stadt und Gebiet von.•Praisos
VOll Hierapytna aus erobert und besetzt worden ist. Aur diese
Thatsache wird sieh auch .die unbeachtet gebliebene Bemerkung
bei Strabo beziellen (X 478) IlETaEu b€ TOV ;raAJ.!wviou Kai TfjC;;
X€Ppov~crou ~ Tlp~croC;; ibpUTO urr€p Tfjc;; Ela).acrcrTj<.; EE~KovTa

crTab!olC;;' KaTE crJ(a ljJav b€ 'I Epa mJTV 101_
Auf Praisos weisen also heide Fragen, die zur Auffindung

der Stadt dienen 8011ten, hin j es'scheint mir daher wahl'flCheinlieh,
dass unser Fragment von dem Vertrag stammt, den die nach dem
eroberten Praisos als Kolonisten ausziehenden Hierapytnier mit
ihrer Vaterstadt schlossen. und dass zu ergänzen ist Tdv b€ dA
Aav 01 KaT01KOVT€<.; <IEpamJrvlol [TlpatlJ01] f.V TWI iEpWl TW'AcrKAa
mw. Ist diese Ergänzung richtig, so wäre damit die Zeit der In
schrift bestimmt: sie wäre nioht lange nach dem Tode VOll Ptole
maens Philometer, 146, anzusetzen.

Auch die dritte Stadt, in der das von beiden gemeinsam zu
errichtende Exemplar Platz :linden sollte, lässt sich mit Wahr
soheinliehkeit bestimmen. Nabera Ergänzung [AUTTOl] hat keinen
Anhaltspunkt. Riohtig hat vielmehr sohon Boeokh an Oleros ge
dacht. Die dort ver6hrte 'A8avaia 'QA€pia erfreute sich seitens

Rhein. Mus, f. Phllol. N· F, LVI. 38
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der Hierapytnier besonderer Verehrung und kehrt in jedem Eide
derselben wieder j es wird ihr zu Ehren sogar in Hierapytna ein
besonderes Fest (s. Steph. Byz. S.v "QAepo~: T~ be ge~

TaUTlJ EOpTl1V (fTOucflv llepamJTVIOI, TitV bE ~OPTitV "Q).Epu:x
1tpoO"aropeuoul11v). Da bier beide Parteien Hierapytnier sind,
so istnicbts wahrscheinlicher, als dass das dritte Exemplar
zu O1eros zu errichten war, und dass daher zu ergänzen ist ['QA€
pOl] EV TUll \epuJl T!'i~ ,Aeavaiu~ 1.

Auch der Anfang des erhaltenen Theiles ist, wie ein Ver
gleich mit der formelhaften Sprache anderer Verträge zeigt, von
Boeckh nicht ganz riclJlig ergänzt. Mit dem Imperativ anpa
'ljJlIVTWV wird eine neue Bestimmung beginnen und daher zu er
gänzen sein aHpa\I,HIVTWv [be Kai TUV O"UV9nKav TaUTav €~]

O"t6.Aa~ AilHva~ Tpet~ Ka[1 i aV9EVT\UV TUV Il€V • " Olme Zweifel
richtig von B. V6rbessert und auch in Cauers erste Auflage auf
genommen ist v. 10 E[m]rpaqJal/leV, im Gegensatz zu
€VßUAEV.

Ueber die Sprache der Inschrift etwas Genaueres zu sagen
ist kaum möglich, solange nicht ein glücklicher Zufall den Stein
selbst wieder finden lässt. Doch mag ein Wort herausgegriffen
werden, das sioh auch mit Hülfe des zu Gebote stehenden
Materials wo1Jl emendiren lässt. Z. 11 steht bei Boeckh und
nach ihm bei Cauer Kai T~va 'OpaTplOV Kat T~vu ßtKTlXiov.
Die Veranlassung zu dieser kretisch unmöglichen Form wal' die
Lesung des Yatic. und Victor. KUI Tav aopUTptOV. Doch ist diese
wohl auf andere Wehm zu erklären. Die Quellen geben folgen
des: Vatic l!. und Vict. Kai TUV aopaTplOV (aopuTlov Vatic.)
KAfjlba Kai LlIKTaiov, Ambt,os. KAI IHNA OPATPION KPANI
oder KAPHI, Urs. (bei Ant. Aug.) Kai Titv aopaTplOV KAAENI,
Gruter und die schedae Urs. nach B. Kai Tov'AoptlTPIOV KAAENI
(KAnNI Urs.) AIKTaiov. Das oder die letzten Worte vor AIK
Taiov waren also offenbar auf dem Stein schwer lesbar und
gaben so Veranlassung zur Verderbniss des Vorhergehenden.
Die überlieferten Buchstaben KAHIAA usw. bieten nun keinen
Anhalt flh- eine Entstehung aus KAITANA, vielmehr ist die
Verderbnis! aus KAITHNA eher erklärlich. Durch die Ver-

I Auch im Vertrag Hierapytnas mit Lyttos 0 2 117 wird ein
hierapytniscbes Exemplar zu Oleros aufgestellt.

2 Den H~rr Dr. Deubncr für mich nochmals zu vergleichen die
Freundlichkeit hatte.



Zu Corp. insel'. Graec. 11 2555 595

derbniss war nun jedenfalls der Zusammenbang gestört, und man
fasste das vorausgehende TllV ausTHNAOPATPION als Artikel
auf und verbesserte demnaclJ, einerseits dorisch Tav, anderseits,
zu 'AOPUTPIOV, TOV. So entstand im Vatic. und Viet. Kai Tav
UOpUTplOV KAl'jtba, was die im Viet. beigefügte lateinische Ueber
setzung wiedergibt per ianuam clausam I Das im Vat. u. Vict.
folgende Kai (t:.tKTo.'iOV) ist sieller eingeschoben, um den Zusam
menhang IJerzustellen.

Es ist also auch nach der bisherigen Ueberlieferung kein
Grund fiir die Lesung Tiiva, und dazu kommt, dass der Ambros.
und die sehedae Urs. bei Ant. Aug. die Form Tnva bewahrt
haben. Die Form Tava ist damit binfällig.

Der' Anfang des erhaltenen Theiles der Insohrift würde
also naeh meiner Ergänzung lauten:

ulTpa\jJaVTwv I[bE Kai Tav cruvElqKav TaUTctV lc:;] crTt:XAac:;•AtEl[vac:; TP€'ic:; Kalli avEl€VTWV Tav Il~V 01 'laparruTvlOl EJv <Iapo.-
rrUTVctl 1 EV TUH 'iapwl Ta<;; 'Aeava[lIa<;; Ta<;; TTOAlabo<;;, Tav] M.
uAAav 0\ KaTOII<ovW; 'laparruTvlOll [TTpcucro'i] EV TWI \apwt TW
,AcrKAamw, nlv b€. Tphav KOlvat! ['QA€pol] EV TWI \apwl Ta<;;
>AElavaia<;;. • . •

"OPKOC:; • 'OIlVUW Tav <EcrTtaV Kai Tijva 'OpllTplOV Kai
!~~<: It:.iKTct'iOV Kai "Hpav

Köln.

1 KaparUTY1n Viet., Mon.
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